
ÜBERNAHMERECHTLICHE  
ANGABEN

gemäß § 289a Abs. 1 und § 315a Abs. 1 HGB und erläuternder Bericht

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals

Das gezeichnete Kapital der TUI AG besteht aus nennwertlosen 
Stückaktien, die jeweils in gleichem Umfang am Grundkapital be-
teiligt sind. Der auf eine einzelne Aktie rechnerisch entfallende 
anteilige Betrag des Grundkapitals beläuft sich auf rund 2,56 €. 

Das in den Handelsregistern der Amtsgerichte Berlin-Charlotten-
burg und Hannover eingetragene gezeichnete Kapital der TUI AG 
setzte sich zum Ende des Geschäftsjahres 2019 aus 589.020.588 
Aktien zusammen (Vorjahr 587.901.304 Aktien) und betrug insge-
samt 1.505.807.222,51  €. Jede Aktie gewährt in der Hauptver-
sammlung eine Stimme. 

B E S C H R Ä N K U N G E N ,  D I E  S T I M M R E C H T E O D E R D I E 

 Ü B E R T R AG U N G VO N A K T I E N  B E T R E F F E N

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Akti-
en betre#en, sind dem Vorstand der TUI AG nicht bekannt.

B E T E I L I G U N G E N A M K A P I TA L ,  D I E  10  % D E R S T I M M R E C H T E 

Ü B E R S C H R E I T E N

Folgende direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital der Ge-
sellschaft, die 10 % der Stimmrechte erreichen oder überschreiten, 
sind dem Vorstand der TUI AG gemeldet worden:

Die Uni$rm Limited, Zypern, hielt zum 30. September 2019 24,95 % 
der Stimmrechtsanteile an der TUI AG. Die Uni$rm Limited wird 
laut einer Stimmrechtsmitteilung vom 21.  Juni  2019 durch die 
KN-Holding Limited Liability Company, Cherepovets, Russische 
Föderation, kontrolliert.

* 24,95 %.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2019 befanden sich rund 75 % der 
TUI Aktien im Streubesitz. Etwa 13 % aller TUI Aktien ent$elen auf 
Privataktionäre, 58 % auf institutionelle Investoren sowie Finanz-
institute und etwa 29 % lagen in den Händen von strategischen 
Investoren.

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse 
 verleihen

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, be-
standen und bestehen nicht.

Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer  
am Kapital beteiligt sind und ihre Kontrollrechte nicht 
unmittelbar ausüben

Soweit die TUI AG im Rahmen ihres Mitarbeiteraktienprogramms 
Aktien an die Mitarbeiter ausgibt, werden die Aktien den Mitarbei-
tern (teilweise mit einer unternehmensseitigen Sperrfrist) unmit-
telbar übertragen. Die begünstigten Mitarbeiter können die ihnen 
aus den Mitarbeiteraktien zustehenden Kontrollrechte wie andere 
Aktionäre unmittelbar nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschrif-
ten und der Be stimmungen der Satzung ausüben. 
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Ernennung und Abberufung der Vorstandsmitglieder 
und Änderung der Satzung

Die Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands richten 
sich nach §§ 84 f. AktG in Verbindung mit § 31 MitbestG. Satzungs-
änderungen erfolgen nach den Regelungen der §§ 179 #. AktG in 
Verbindung mit § 24 der Satzung der TUI AG.

Befugnisse des Vorstands zur Aktienausgabe oder 
zum Aktienrückkauf

Die Hauptversammlung vom 12. Februar 2019 hat den Vorstand 
der TUI AG ermächtigt, gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, eigene Aktien 
in einem Volumen von bis zu 5 % des Grundkapitals zu erwerben. 
Die Ermächtigung gilt bis zum 11. August 2020. Von der Möglich-
keit, auf Grundlage dieses Beschlusses eigene Aktien zu erwerben, 
wurde bisher kein Gebrauch gemacht.

Auf der Hauptversammlung vom 13. Februar 2018 wurde ein geneh-
migtes Kapital zur Ausgabe von Belegschaftsaktien über 30,0 Mio. € 
beschlossen. Der Vorstand der TUI AG ist ermächtigt, dieses ge-
nehmigte Kapital bis zum 12. Februar 2023 einmal oder mehrmals 
durch die Ausgabe von Belegschaftsaktien gegen Bareinlage zu 
nutzen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 1.119.284 neue 
Belegschaftsaktien ausgegeben, sodass das genehmigte Kapital 
zum Bilanzstichtag noch rund 25,8 Mio. € beträgt.

Die Hauptversammlung am 9. Februar 2016 hat ein bedingtes Kapi-
tal zur Ausgabe von Schuldverschreibungen in Höhe von 150,0 Mio. € 
beschlossen. Die Ermächtigung zur Begebung von Teilschuldver-
schreibungen mit Wandel- oder Optionsrechten sowie Genuss-
rechten und Gewinnschuldverschreibungen (mit und ohne Laufzeit-
begrenzung) ist auf einen Nominalbetrag von 2,0 Mrd. € beschränkt 
und bis zum 8. Februar 2021 befristet.

Weiterhin hat die Hauptversammlung vom 9. Februar 2016 eine Er-
mächtigung zur Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Aktien ge-
gen Bareinlagen um insgesamt höchstens 150,0 Mio. € beschlossen. 
Diese Ermächtigung hat eine Gültigkeit bis zum 8. Februar 2021.

Ebenfalls auf der Hauptversammlung am 9. Februar 2016 ist ein 
Beschluss zur Scha#ung eines genehmigten Kapitals zur Ausgabe 
neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen in Höhe von 570,0 Mio. € 
gefasst worden. Die Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlagen ist 
auf 300,0 Mio. € beschränkt. Die Ermächtigung für dieses geneh-
migte Kapital endet am 8. Februar 2021.

Von den Ermächtigungen aus 2016 wurde bisher kein Gebrauch 
gemacht.

  Vergleiche den Abschnitt Gezeichnetes Kapital im Konzernanhang auf 
 Seite  220 sowie den Abschnitt Gezeichnetes Kapital im Jahresab-
schluss der TUI AG (Angabe gemäß § 160 (1) Nr. 2 AktG).

Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die 
 unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge 
 eines Übernahmeangebots stehen, und die hieraus 
folgenden Wirkungen

Die ausstehenden Finanzierungsinstrumente enthalten zum Teil 
Klauseln für den Fall eines Kontrollwechsels (Change of Control). 
Ein Kontrollwechsel liegt insbesondere dann vor, wenn ein Dritter 
direkt oder indirekt die Kontrolle über mindestens 50 % oder die 
Mehrheit der stimmberechtigten Aktien der TUI AG erwirbt.

Im Falle eines Kontrollwechsels muss den Gläubigern der Schuld-
scheindarlehen über 425,0 Mio. € und der festverzinslichen Anleihe 
über 300,0 Mio. € der Rückkauf angeboten werden. Für die syndi-
zierte Kreditfazilität in Höhe von 1,75 Mrd. € (inklusive Avale), die 
zum Bilanzstichtag mit 105,3 Mio. € mittels der Inanspruchnahme 
von Bankavalen ausgenutzt war, ist im Falle des Kontrollwechsels ein 
Kündigungsrecht seitens der Kreditgeber vorgesehen. Entsprechen-
des gilt auch für mehrere bilaterale Avallinien in einem Gesamt-
volumen von 139,4 Mio. £, die mit verschiedenen Versicherungs-
gesellschaften abgeschlossen wurden und die zum Bilanzstichtag 
mit 29,2 Mio. £ in Anspruch genommen waren.

Darüber hinaus bestehen keine Vereinbarungen in Garantien, 
Leasing-, Options- und anderen Finanzierungsverträgen, die umfang-
reiche vorzeitige Rückzahlungsverp%ichtungen auslösen könnten, die 
für die Liquidität des Konzerns von erheblicher Bedeutung wären.

Neben den vorgenannten Finanzierungsinstrumenten beinhaltet 
eine Rahmenvereinbarung zwischen der Familie Riu und der TUI AG 
eine Klausel für den Fall eines Kontrollwechsels bei der TUI AG. Ein 
Kontrollwechsel liegt vor, wenn eine de$nierte Hauptversammlungs-
präsenzmehrheit einer Aktionärsgruppe besteht bzw. wenn ein 
Drittel der Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat einer Aktio-
närsgruppe zuzurechnen ist. Im Falle des Kontrollwechsels hat die 
Familie Riu das Recht, von der TUI mindestens 20 % und maximal 
sämtliche von der TUI gehaltenen Anteile an der RIUSA II S. A. zu 
erwerben. Eine entsprechende Vereinbarung hinsichtlich eines 
Kontrollwechsels bei der TUI AG besteht mit der El Chiaty Group. 
Ein Kontrollwechsel liegt auch hier vor, wenn eine de$nierte Haupt-
versammlungspräsenzmehrheit einer Aktionärsgruppe besteht bzw. 
wenn ein Drittel der Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat 
einer Aktionärsgruppe zuzurechnen ist. Die El Chiaty Group hat in 
diesem Fall das Recht, von der TUI jeweils mindestens 15 % und 
maximal alle von der TUI gehaltenen Anteile an den gemeinsamen 
Hotelgesellschaften in Ägypten und den Vereinigten Arabischen 
Emiraten zu erwerben. Für das Joint Venture TUI Cruises GmbH 
zwischen Royal Caribbean Cruises Ltd. und der TUI AG wurde eben-
falls eine Vereinbarung für den Fall eines Kontrollwechsels bei der 
TUI AG getro#en. Sie beinhaltet für den Partner das Recht, eine 
Au%ösung des Joint Venture zu verlangen und den Anteil der TUI AG 
unter gewissen Umständen zu einem gegenüber dem Verkaufs-
preis für den eigenen Anteil reduzierten Kaufpreis zu erwerben.

Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft mit Vorstands-
mitgliedern oder Arbeitnehmern für den Fall eines Übernahme-
angebots bestehen nicht.
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